
 
 
 
 
Verhaltensregeln Schüler*innen/Eltern für den Präsenzunterricht in der Musik- und 
Kunstschule Wesel 
 
Grundsätzlich gelten die AHA Regeln auf dem gesamten Schulgelände und im 
Gebäude. 
 

 Bitte liefern Sie Ihre Kinder auf dem Parkplatz ab, auch dort ist der 
Mindestabstand von 1,50m zu wahren. 

 Die Haustüren der Schule bleiben verschlossen um unkontrollierten Aufenthalt 
in Fluren und Gemeinschaftsräumen zu verhindern. 

 Schüler*innen werden zum vereinbarten Unterrichtstermin von den 
Lehrkräften an der entsprechenden Haustür zum Unterricht abgeholt und auch 
wieder nach draußen gebracht. Es ist ein Einbahnstraßensystem in der Schule 
eingerichtet, so dass sich die Schüler auf den Fluren nicht begegnen müssen, 
sondern sich alle in einer Richtung durchs Gebäude bewegen (Kein Eingang 
an der letzten Haustür Nr.13, dort ist ausschließlich Ausgang). 

 Selbstverständlich sind die Sanitärraume zugänglich, dürfen jedoch nur 
einzeln benutzt werden. Besonders für jüngere Schüler ist der Toilettengang 
zuhause vor dem Musikschulbesuch daher sinnvoll. 

 Eltern haben keinen Zutritt. In pädagogisch begründeten absoluten 
Ausnahmefällen (bitte die Lehrkraft vorher informieren) ist das Bringen bis 
zum Unterrichtsraum gestattet. Nicht jedoch die Anwesenheit im 
Unterrichtsraum. 

 Die Unterrichtsräume sind mit Trennwänden ausgestattet. Mindestabstände 
werden eingehalten. Es ist gibt eine mit den Behörden abgestimmtes 
Hygienekonzept. 

 Eltern sind für die Risikobewertung Ihrer Kinder verantwortlich. 

 Schüler*innen mit Erkältungssymptomen werden nicht unterrichtet. 

 Der Unterricht mit erkrankten Schüler*innen oder denen, die mit an Covid 19 
erkrankten Menschen in einem Haushalt wohnen, ist untersagt. 

 Am Eingang ist die Desinfektion der Hände erforderlich. Dies geschieht unter 
Aufsicht der Lehrkraft. 

 Das Tragen einer medizinischen Maske ist im gesamten Gebäude für Schüler 
und Lehrer verpflichtend, auch während des Unterrichts. 

 Die Sanitärräume dürfen nur von jeweils einer Person genutzt werden. 

 Instrumentenspezifische Maßregeln sind vereinbart. (Tastendesinfektion, 
ausreichende Raumgröße bei Bläsern und Sängern, Stimmen der 
Saiteninstrumente usw.) 

 


